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      Berlin, den 04. März 2015 

 

Verbesserung der Rechtsposition von Frauen nach 

einer Vergewaltigung 
 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

 

in unserem Brief vom 24. Juni 2014 hatten wir Ihnen die Gründe er-

läutert, warum wir im Rahmen der Reform des Sexualstrafrechtes eine 

Verbesserung der Rechtsposition von Frauen nach einer Vergewalti-

gung fordern.  

In Ihrem Antwortschreiben vom 30. Oktober 2014 sicherten Sie uns 

eine sorgfältige Prüfung, ob ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

besteht zu. Mit einer Länderabfrage sollten die Länderjustizverwaltun-

gen konkrete Beispiele aus der strafrechtlichen Praxis benennen.   

Inzwischen liegen Ihrem Haus mehrere Stellungnahmen und Gutach-

ten von vielen Institutionen, Gremien und Netzwerken vor. In den 

Dokumenten spiegeln sich die langjährigen Erfahrungen und Erkennt-

nisse von Frauen und teilweise auch von Männern unterschiedlichster 

Profession im „Umgang“ mit dem deutschen Sexualstrafrecht, insbe-

sondere mit dem § 177 StGB wider. Belegt sind diese Erfahrungen 

und Erkenntnisse mit einer Vielzahl von konkreten Beispielen. Anbe-

tracht dieser Fülle an professionellen Stellungnahmen wird der rechtli-

che Handlungsbedarf unseres Erachtens  mehr als deutlich. 

Wir fordern, dass auch diese Stellungnahmen in gleicher Weise wie die 

Beispiele der Länderabfrage Eingang in die Überlegungen zur Ausge-

staltung der Reform des Sexualstrafrechtes  finden. 

 
Freundliche Grüße 

 

 

Heike Gerstenberger 

Bundesminister 
Heiko Maas 

Bundesministerium der Justiz und  
für Verbraucherschutz 

Mohrenstr. 37 
10117 Berlin 
 

 
 

 
 
 

 


